
• n- AOß:rb der Beilagen zu den StE'nOliraphisc~~,~r2~?~.!J!!1 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebung;;pcnode 

DR. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FOR INNERES 

97.111/424-SL III/93 

Herrn 

Präsidenten des NationaLrates 

Dr. Heinz Fischer 

ParLament 

1017 Wie n 

Wien} am 31. JuLi 1983 

Lt~3 lAB 

1993 -08- 03 

zu 53A':i /J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. stoisits} Freunde und 

Freundinnen haben am 15. JuLi 1993 unter der ZahL 

5317/J-NR/1993 an mich eine schriftLiche parLamentarische 

Rnfrage betreffend "Beschränkung des Einreise- und Rufent

haltsrechtes von AusLänder/inne/n" gerichtet) die foLgenden 

WortLaut hat: 

"1. Vertreten Sie die Ruffassung) daps von RusLänder/inne/n I 

die nicht Rngehörige von EWR-Staaten sind) eher eine 

Gefährdung der öffentLichen Ordnung und Sicherheit zu 

erwarten ist) aLs von Rngehörigen der EWR-Staaten? 

2. Wenn ja) warum? 

3. Wenn nein) wie rechtfertigen Sie die unterschiedliche 

Regelung betreffend die Rbschiebung) RUckweisung und 

RUckschiebung von AusLänder/inne/n im Entwurf fUr ein 

Fremdengesetz} je nach dem) ob es sich um Rngehörige 

von ~WR-Staaten handeLt oder nicht? 

4. Vertreten Sie die Ruffassung, daß durch RusLän

der/innen) die nicht Rngehörige von EWR-Staaten sind) 

die öffentliche Ruhe gestört werden kann) nicht aber 
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von RusLänder/inne/n, die Rngehörige von ~WR-Staaten 

sind r( 

5. Wenn ja, warum? 

b. Wenn nein, wie rechtfertigen Sie, daß Laut den Bestim

mungen in der RegierungsvorLage betreffend ein rremden

gesetz auch die störung der öffentLichen Ruhe aLs Grund 

zur Rbschiebung, Rückschiebung und Zurückweisung von 

RusLänder/innen, die nicht Rngehörige von EWR-Staaten 

sind, festgeschrieben ist?" 

Diese Rnfrage beantworte ich wie foLgt: 

Zu Frage 1 

Nein. 

Zu Frage 3 

Da die Rntrage auf einen "E::ntwurf für ein Fremdengesetz" 

Bezug nimmt, mittLerweiLe aLLerdings das Fremdengesetz be

reits seit mehr aLs einem haLben Jahr in Kraft ist und mir 

kein neuer tntwurf hiefür vorLiegt, erübrigt es sich, auf 

diese Frage näher einzugehen. 

~-":L Fra g ~-l!. 

Nein. 

Ruf die Beantwortung der Frage 3 wird verwiesen. 
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